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Satzung 

der Heiliggeistspitalstiftung Freiburg i. Br. 

 

vom 18. Dezember 2002 

in der Fassung der Satzungen vom 6. Oktober 2004 

und vom 7. Juni 2013 

 

 

Der Stiftungsrat der weltlichen Ortsstiftungen der Stadt Freiburg i. Br. hat aufgrund 

der §§ 6 Abs. 2 und 39 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 4. 

Oktober 1977 in seiner Sitzung am 18. Dezember 2002 folgende Satzung beschlos-

sen: 

 

§ 1 

Name, Rechtsform, Sitz 

 

(1) Die Heiliggeistspitalstiftung Freiburg i. Br. ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung im 

Sinne des § 101 der Gemeindeordnung. 

 

(2) Sie hat ihren Sitz in Freiburg i. Br. 

 

§ 2 

Stiftungszweck 

 

(1) Die Stiftung errichtet und unterhält Alters- und Pflegeheime, um alten und ge-

brechlichen Personen, und zwar in besonderem Maße bedürftigen Einwohnern 

der Stadt Freiburg i. Br., einen ruhigen und unbesorgten Lebensabend zu ermög-

lichen. 

 

(2) Die Stiftung unterstützt ferner durch Geldzuwendungen bedürftige und notleiden-

de Einwohner der Stadt Freiburg i. Br., die vom städtischen Sozialamt für eine 

solche Unterstützung vorgeschlagen werden. 

 

(3) Die Stiftung belohnt außerdem bedürftige und begabte Schüler und Schülerinnen 

der Freiburger Berufsschulen (Handels-, Gewerbe-, Frauenfach- und Landwirt-

schaftsschule) für ihren Fleiß durch Gewährung einmaliger Geldbeträge nach den 

Vorschlägen der Schulleitungen. Diese Aufgabe obliegt der Stiftung als Rechts-

nachfolgerin der aufgelösten und mit der Heiliggeistspitalstiftung vereinigten Sau-

tier-Reibelt-Merian Stiftung. 
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§ 3 

Stiftungsvermögen 

 

Die Stiftung hat nach dem Stand vom 31. Dezember 2001 folgendes Vermögen: 

 

1. Unbebaute Grundstücke     16.044.056,-- Euro 

2. Bebaute Grundstücke      47.644.105,-- Euro 

3. Waldgrundstücke        3.920.203,-- Euro 

4. Finanzanlagen         2.830.000,-- Euro 

5. Geldanlagen         6.785.229,-- Euro 

 

§ 4 

Steuerbegünstigte Zwecke 

 

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 

Zwecke im Sinne der §§ 52 und 53 der Abgabenordnung i. d. F. vom 16. März 1976 

(AO 1977). Die Erträgnisse des Stiftungsvermögens dürfen nur für die Erfüllung des 

Stiftungszwecks verwendet werden; dasselbe gilt für die Verwendung des Stiftungs-

vermögens im Falle der Auflösung der Stiftung. 

Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die der Stiftung fremd sind, oder durch 

überverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

§ 5 

Organe der Stiftung 

 

(1) Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorsitzende des Stiftungsrats. 

 

(2) Der Stiftungsrat besteht aus dem Vorsitzenden, zehn weiteren ehrenamtlichen 

stimmberechtigten Mitgliedern und dem Sozialdezernenten der Stadt Freiburg i. 

Br. als ehrenamtlichem beratendem Mitglied. 

 

(3) Vorsitzender des Stiftungsrats ist der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg i. Br. 

Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter. Dieser muss dem 

Gemeinderat angehören. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stiftungsrats müssen Bürger der Stadt Frei-

burg i. Br. sein. Sie werden vom Gemeinderat aufgrund je einer vom Gemeinde-

rat und vom bestehenden Stiftungsrat aufgestellten Liste auf die Dauer von 5 

Jahren gewählt. Gewählt sind diejenigen Bewerber, welche die meisten Stimmen 
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erhalten. Die Wahl findet nach jeder Wahl des Gemeinderats statt. Scheidet ein 

ehrenamtliches Mitglied des Stiftungsrats vor Ablauf der Amtszeit aus, so findet 

für die restliche Dauer der Amtszeit eine Zuwahl statt. 

(5) Die Mitglieder des Stiftungsrats erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen ein 

Sitzungsgeld. 

 

§ 6 

Zuständigkeit der Stiftungsorgane 

 

(1) Die Stiftungsorgane verwalten das Vermögen der Stiftung nach den geltenden 

Gesetzen, dem Stifterwillen und nach dieser Satzung. Ihre Verwaltung dient der 

dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszweckes. 

 

(2) Der Stiftungsrat ist das Hauptorgan der Stiftung. Er entscheidet über alle Angele-

genheiten der Stiftung 

 

- soweit nicht bestimmte Angelegenheiten Ausschüssen oder Kommissionen 

zur dauernden Erledigung zugewiesen sind 

- soweit nicht der Vorsitzende nach der Satzung zuständig ist 

- oder ihm der Stiftungsrat bestimmte Angelegenheiten übertragen hat. 

 

Für Geschäfte, die nach § 13 des Stiftungsgesetzes der Stiftungsbehörde anzu-

zeigen sind, ist ausschließlich der Stiftungsrat zuständig. 

 

(3) Der Vorsitzende des Stiftungsrats vertritt die Stiftung gerichtlich und außergericht-

lich. Er ist zuständig für die Wahrnehmung der Geschäfte der laufenden Verwal-

tung sowie für die ihm vom Stiftungsrat übertragenen Aufgaben. Der Vorsitzende 

kann seine Befugnisse auf Beamte und Angestellte der Stiftung delegieren. 

 

(4) Die Mitglieder des Stiftungsrats sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe nicht an 

Weisungen des Gemeinderats gebunden. 

 

§ 7 

Geschäftsgang 

 

(1) Der Stiftungsrat tritt jährlich mindestens einmal auf schriftliche Einladung des 

Vorsitzenden zusammen. Auf Verlangen von mindestens 3 Mitgliedern hat der 

Vorsitzende den Stiftungsrat zu einer Sitzung einzuberufen. 

 

(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 

anwesend ist. 
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(3) Der Stiftungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit, sofern diese Satzung nichts 

anderes bestimmt. 

 

(4) Im Übrigen finden auf den Geschäftsgang des Stiftungsrats die Vorschriften der 

Gemeindeordnung über den Geschäftsgang des Gemeinderats sinngemäß An-

wendung. 

 

§ 8 

Dienstherrnfähigkeit 

 

Die Stiftung hat das Recht, Beamte zu haben. 

 

§ 9 

Satzungsänderung 

 

Die Satzung kann vom Stiftungsrat nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 

Mitglieder geändert werden. 

 

§ 10 

Aufhebung der Stiftung 

 

(1) Die Aufhebung der Stiftung kann vom Stiftungsrat nur einstimmig beschlossen 

werden. 

 

(2) Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt 

das Vermögen an die Stadt Freiburg i. Br., die es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Stiftungszwecks zu verwenden hat. 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt mit der Genehmigung durch die Stiftungsbehörde in Kraft. Gleichzei-

tig tritt die Satzung vom 15. Juni 1978 außer Kraft. 

 

 

 

Die Satzung wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 21.01.2003, 

Nr. 16-2214.8-1, gemäß § 31 Abs. 2 und § 6 Abs. 4 des Stiftungsgesetzes für Baden-

Württemberg genehmigt. 
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Die Änderungssatzung vom 6.10.2004 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums 

Freiburg vom 24.1.2005, Nr. 14-2214.8/1, gemäß §§ 6 und 19 des Stiftungsgesetzes 

genehmigt. 

Die Änderungssatzung vom 7.6.2013 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums 

Freiburg vom 11.10.2013, Nr. 14-2214.8/1, gemäß §§ 6 und 19 des Stiftungsgeset-

zes genehmigt. 


